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MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN

"AM KORNFELD -Erweiterung"

1. Änderung

GEMEINDE: MARKT VELDEN
KREIS: LANDSHUT
REG.-BEZIRK: NIEDERBAYERN

PLANVERFASSER:
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Kirchenstraße 54c  81675 München
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eMail:        mailbox@planung-kurz.de

UWE   SCHMIDT
Am Sandhügel 494526 Metten
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BEBAUUNGSPLAN   MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN

SCHEMASCHNITTE  zur Erläuterung (ohne festsetzende Wirkung)    M  1 :1000 Bestandsgelände

SCHEMASCHNITTE zu Gebäude-Typen und Wandhöhen als Festsetzung     M 1:400
Bei Haustypen, die die Untergeschossnutzung (Haustypen 1b, 1d, 2b, 3c) ermöglichen, ist zusätzlich die max. talseitige Wandhöhe zu beachten.

geplantes Gelände

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluß:
Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 18.12.2019 die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluß wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 21.07.2021
ortsüblich bekannt gemacht.

2. Beteiligung der Bürger:
Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom
23.07.2021 bis 09.08.2021 durchgeführt.

3. Fachstellenanhörung:
Die Fachstellenanhörung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom
13.09.2021 bis 15.10.2021 durchgeführt.

4. Auslegung:
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 14.06.2021 wurde gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.09.2021 für die Dauer eines Monats
öffentlich ausgelegt.

5. Satzung:
Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom 27.10.2021 den Bebauungsplan
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 81 BayBO als Satzung beschlossen.

7. Genehmigung
Eine Genehmigung des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 2 BauGB nicht
erforderlich.

8. Ausgefertigt

Markt Velden, 03.11.2021

……………………………………………………………
1. Bürgermeister, Ludwig Greimel

9. Inkrafttreten:
Der Bebauungsplan wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich. Auf die
Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3 und 4, 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Velden, .........…………………………………

……………………………………………………………
1. Bürgermeister, Ludwig Greimel

Übersicht Auszug aus dem Flächennutzungsplan

ohne Maßstab
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13 Freiflächengestaltungsplan
Mit der Vorlage des Bauantrags ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan für den Bereich der privaten
Freiflächen vorzulegen. Darzustellen sind:

• Verkehrsflächen (Zufahrten, Stellplätze, Hauszugang) u. deren Oberflächenbefestigungen

• Art und Umfang der Bepflanzung / Begrünung

• Höhenentwicklung des Geländes in Bestand und Planung

1.0 Art der baulichen Nutzung

1.1

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
Allgemein zulässig sind:
1. Wohngebäude
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
    störende Handwerksbetriebe
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Auch ausnahmsweise nicht zulässig sind:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
3. Anlagen für Verwaltung
4. Gartenbaubetriebe
5. Tankstellen

2.0 Maß der baulichen Nutzung ( §§ 16 - 21 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl als Höchstgrenze, lt. Nutzungsschablone

2.2

Die Grundfläche darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO benannten Anlagen
- Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird
für das WA 1    maximal 80%
            WA 2    maximal 60%
            WA 3    maximal 50%
            WA 4    maximal 70%            überschritten werden;

Durch die Ausführung von Tiefgaragen und notwendigen Erschließungen kann es zu weiteren
Überschreitungen kommen, diese sind jedoch höchstens bis zur Kappungsgrenze 0,8 zulässig.

Maßgebliche Bezugsfläche ist der Teil der Grundstücksfläche die im WA liegt (festgesetze Grünflächen
sind Teil der Bezugsflächen), im Übrigen gilt die gesetzliche Regelung.

2.3 GFZ ≤ 0,6
Die Geschossflächenzahl 0,6 als Höchstgrenze. Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben Garagen
im Sinne von Grenzgaragen unberücksichtigt. Aufenthaltsräume in Nichtvollgeschossen (U, D) bleiben
unberücksichtigt.

2.4 WH ≤ 6,75
Die Wandhöhe wird max. Maß angegeben, z.B.  6,75
Unterer Bezugspkt.: FFB im EG (Maßangabe siehe Einschriebe im Plan)
Oberer Bezugspkt.: Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut lt. BayBO Art. 6 Abs. 4; vgl. Schemaschnitte

2.5

Festgelegte Höhenlage der Fertigfußbodenhöhe (FFB) im EG; üNN
Maßangabe siehe Einschriebe im Plan
Maßangabe ist als maximale Höhenlage angegeben

2.6

max. 2 VG / 3 VG

II+D / U+III+D
vgl. Einschriebe im Plan

max. Anzahl der Vollgeschosse, vgl. Einschriebe in Nutzungsschablone bzw. Baufenster
z.B. U+II+D  (max.2 Vollgeschosse zulässig;  Dachgeschosse (D) und /oder Untergeschosse (U)
dürfen nicht als Vollgeschosse ausgebildet werden)
Tiefgaragen sind nicht auf die Zahl der Vollgeschosse anzurechnen

3.0 Bauweise, Baulinie, Baugrenzen (§ 22 - 23 BauNVO):

3.1

Baugrenze für Hauptgebäude: Die Abstandsfläche beträgt 0,4 H; mindestens jedoch 3,0 m

WA 1 - WA 4: Das Hauptgebäude muss innerhalb des Baufensters liegen! Einzelne Hauptnutzungen wie
Terrassen, Außentreppen u. Balkone können über das Baufenster  hinausgehen. Dabei darf
die max. zulässige GRZ  in der Summe nicht überschritten werden.
WA 1: Anbauten (Erker) dürfen bis zu einer Tiefe von 1,50 m und einer max. Breite von 20 % der Gebäu-
delänge die Baugrenzen überschreiten. Es ist ein Anbau pro Gebäude im Erschließungsbereich zulässig.

3.2 Baugrenze für Garagen, Carports, Tiefgaragen, sonstige Nebengebäude und Stellplätze

3.3 o offene Bauweise

3.4 Einzelhäuser, Doppelhäuser, Hausgruppen (i.S.v. Reihenhäusern)

4.0 Verkehrsflächen (§9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Straßenbegrenzungslinie

4.2 Allgemeine Verkehrsfläche ( Sammelstraße)

4.3 Allgemeine Verkehrsfläche / Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Anliegerstraße)

4.4 private Verkehrsfläche Erschließungshof

4.5 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung / Gemeinschaftsanlage (Wohnhof)

4.6 private Park- und Erschließungszone; hier dürfen nur offene Stellplätze (ST) errichtet werden

4.7 öffentlicher Gehweg

4.8 unbefestigter Fußweg

4.9
Sichtdreiecke: von sichthindernden Anlagen, die die Fahrbahnoberkante um mehr als 0,8 m überragen,
freihalten; gemessen 3,0 m im Zuge der einmündenden Straße und 70 m beiderseits im Zuge der
Vorfahrtsstraße

4.10 Rettungswege, Zufahrten für Versorgungsfahrzeuge und Feuerwehr

5.0 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung etc.

5.1
Müllsammelplatz: Abfalltonnen sind am Vorabend des Abholtags zur Sammelstelle zu bringen und nach
der Leerung wiederzurück zun jweiligen Anwesen zu stellen

6.0 Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 18, 20 u. 25 und Abs. 1(a) BauGB)

6.1 Gliedernde Grünzonen, die auch von genehmigungsfreier Bebauung freizuhalten sind und unversiegelt
bleiben müssen

6.2
Ortsrandzone als Privatflächen - Immergrüne Laubgehölze und Koniferen sind nicht zulässig.
Die Flächen sind gärtnerisch extensiv zu pflegen.
Rasenansaaten sind mit einem Kräuter-Wildblumenanteil von mind. 30 % durchzuführen.

6.3
Grünkorridore, u.a. zur Versickerung und Ableitung von Oberflächenwasser
sind natürlich in Rasen, Schotterasen etc. auszubilden,
Sohlbefestigungen  oder Steinwurf, z.B.  zur Vermeidung von Ausspülungen, sind zulässig.

6.4 Standortvorschlag Einzelbaum (vom vorgesehenen Standort kann um bis zu 5,0m abgewichen werden)

6.5 Zwingende Pflanzung einer Hecke, Pflanzqualität nach Pkt 12.1  3)

6.6 Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regulierung für des Wasserabflusses

6.7 Regenrückhaltebereich

7.0 Sonstige Planzeichen

7.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereich

7.2
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen von Baugebieten, oder Abrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes

7.3 Stützmauer mit einer max. Höhe bis 3,50 m

7.4 Stützmauer mit einer max. Höhe bis 1,80 m

7.5 Stützmauer mit einer max. Höhe bis 0,80 m

7.6 Zaunlinie: an dieser Stelle zulässig; ansonsten wie unter Pkt. 11.4 beschrieben.

7.7 Leitungsrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Marktgemeinde Velden

7.8 GGa Zweckbestimmung: GGa (Gemeinschaftsgaragen)

7.9 vorgeschlagene Grundstücksgrenze

7.10 Firstrichtung

7.11 Nebenanlage (Schuppen)

7.12 Spielplatz

7.13
Flächen für Nebenanlagen zur Versorgung;
>> Trafo, Pumpwerk (POP); siehe auch Einschriebe im Plan

WA

E / DH / HG

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Velden erlässt aufgrund des § 10 i.V.m. §§ 1, 2, 3 ,4, 6 und 9 des
Baugesetzbuches (BauGB) v. 23.9.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Bekanntmachung v. 3.November 2017 (BGBI.I S.3634), Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) v. 14.08.2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 663), der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 23.01.1990  (BGBI. S.132), zuletzt geändert  in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), Art. 3 des
Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) v. 23.02.2011 (GVBI. S. 82, BayRS
791-1-U), zuletzt geändert d Art. 9b Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl.
S. 598) und des Art. 23 Gemeindeverordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung v.
22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes
vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) diesen Bebauungsplan als

Satzung.

Bestandteil dieser Satzung sind folgende örtliche Satzungen:

1. Es gilt die Entwässerungssatzung des Marktes Velden in der jeweils gültigen Fassung.

EG-FFB
in üNN

1

469
470

R 3

10 Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 Bau GB)

Bereich / Bautyp / Bezeichnung Wohneinheiten (WE)

WA 1 Einzelhaus  H 1 max. 16 WE je Wohngebäude
Einzelhaus  H 2 max. 14 WE je Wohngebäude
Einzelhaus  H 3 max. 10 WE je Wohngebäude
Einzelhaus  H 4 max. 12 WE je Wohngebäude
Einzelhaus  H 5 max. 10 WE je Wohngebäude
Einzelhaus  H 6 max. 10 WE je Wohngebäude
Einzelhaus  H 7 max. 14 WE je Wohngebäude

WA 2 Reihenhaus R 1 - R 5 max. 1 WE je Reihen(-einzel)haus
WA 3 Doppelhaus DH 1 - DH 3 max. 1 WE je Doppelhaushälfte
WA 4 Einzelhaus E 1 - E 10 max. 1 WE je Wohngebäude

11 Gestaltung baul. Anlagen (Art. 81 BayBO)

11.1 Fassadengestaltung
 1) Materialien: Großflächige Fassadenteile in Metall oder Kunstoffmaterialien sind nicht zulässig. D.h. der

flächige Anteil der genannten Materialien darf max. 20% der jeweiligen Fassade betragen.
 2) Farben: Zulässig sind nur Weißtöne und helle Pastellfarben.
 3)   Nebenanlagen sind nur in Holzbauweise oder Stahlkonstruktion mit Holzverschalung zulässig.

11.2 Dachausführung
 1) Dachdeckung: a) für Geschosswohnbauten (H1-H7), sind zulässig:

> Dachpfannen in matten, naturroten bis braunroten Farben
> Metalldeckungen in matten, metallgrauen Farben

b) für alle übrigen Gebäude, sind zulässig:
> Dachpfannen in matten, naturroten bis braunroten Farben

 2) Dachgauben: Gauben sind unzulässig.
 3 ) Dachüberstände:    max. 80 cm zulässig
 4) Aneindergebaute Gebäude und Gebäudeteile müssen mit profilgleichem Dach und der gleichen

Dacheindeckung versehen werden.

11.3 Stützmauern
 0) Als unterer Bezugspunkt für die max. zul. Höhe wird festgesetzt: Verschnittlinie zwischen dem geplanten

Gelände und der Maueraußenseite
 1) Stützmauern sind generell bis zu einer Ausführungshöhe von 0,5 m zulässig, jedoch nicht unmittelbar an

der Grenze des räumlichen Geltungsbereichs.
 2) Bauarten: Generell unzulässig ist eine Ausführung mit Betonformsteinen. Stützmauern bis zu einer Höhe

von 50 cm müssen in Naturstein ausgeführt werden.
 3) Stützmauern höher als 0,50 m sind nur in den mit Planzeichen (vgl. Planliche Festzungen 7.3 bis 7.5) und

nur mit den jeweils dazu festgelegten max. Höhen zulässig.

11.4 Einfriedungen
 0) Als unterer Bezugspunkt für die max. zul. Höhe wird festgesetzt: Verschnittlinie zwischen dem geplanten

Gelände und der Zaunaußenseite
 1) Zaunhöhe: max. 1,20 m. Hinterpflanzungen an Zäunen dürfen max 1,40 m hoch sein.
 2) Mauern als Einfriedungen sind unzulässig. Hierzu zählen auch Drahtschotterkörbe (z.B. Gabionen-

ausführungen). Weiterhin sind nicht gestattet: geschlossene Holzwände, Zaunbaumaterialen aus Kunststoff
oder mit Kunststoffanteilen.

 3) durchgängige Sockel sind nicht erlaubt.
 4) Zäune sind nur zulässig:

> an der Grenze zwischen benachbarten Bauparzellen
> an der inneren Grenze zu den Ortsrandzonen
> und darüber hinaus an den im Plan mit Planzeichen 7.6 festgelegten Stellen

11.5 private Verkehrsflächen
 1) Stauraum: Zwischen Garage und öffentlicher /privater Verkehrsfläche muss ein Abstand von mind. 5,00 m

freigehalten. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden und ist von jeglicher
Bebauung (Mülltonnenhaus, etc.) freizuhalten.

 2) Anzahl der Stellplätze: nachzuweisen sind mind. 2 Stellplätze pro Wohneinheit (WE).
 3) Erschließungshof 1 - 3: in diesem Bereich ist die Errichtung von Nebenanlagen im Bereich der dargestellten

Verkehrsfläche zulässig. Die Versiegelung ist auf ein Minimum zu beschränken.
 4) Die KFZ- Stellplätze, KFZ- Stauräume und Grundstückszufahrten sind so weit als möglich

versickerungsfähig auszubilden.
 5) Die dargestellten Baumpflanzungen sind vorzunehmen. Baumscheiben müssen eine offene, nicht

befestigte Fläche von mindestens 15 m² und eine Breite von mind. 2,50 m aufweisen. In Verkehrsbereichen
sind sie mit geeigneten Mitteln (Hochbordsteinen, Poller u. dgl.) vor dem Überfahren mit Kraftfahrzeugen zu
sichern. Baumscheiben sind von jeglichen Leitungstrassen frei zu halten. Alternativ sind überfahrbare
Unterflursysteme mit einem durchwurzelbaren Raum von mind. 3 x 3 m zulässig.

12 Grünordnung

12.1 Pflanzmaßnahmen
   1) Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf den Privatgrundstücken:

Zur Begrünung des Straßenraumes und der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Bäume
gemäß den Artenlisten und den festgesetzten Mindestbaumqualitäten zu pflanzen. Bei Gehölzen, die
straßenraumwirksam auf den privaten Flächen festgesetzt sind, ist auf das Straßenraumprofil zu
achten.
Für Gehölzpflanzungen auf den Privatgrundstücken sind vorwiegend standortgerechte Laubgehölze
in Kombination mit Ziersträuchern zulässig.
Der Anteil heimischer Gehölze beträgt dabei mindestens 50 %.

   2) Pflanzqualität: Einzelbaum
Hochstamm, Stammbusch 3xv. o.B. STU min. 10-12

   3) Pflanzqualität für Hecke
im Bereich der festgesetzten 3-4 reihigen Hecke im Südwesten:

          Pflanzqualität > mind. 100 - 150 cm bzw. wenn nicht verfügbar 60-100 cm
Die Hecke darf turnusmäßig und abschnittsweise (max. 20 % der Gesamtlänge pro Jahr) fachgerecht bis
auf ca. 2.00 m zurückgeschnitten werden.
In Gärten die von Kindern bespielt werden, sind giftige Gehölze zu vermeiden.

12.2 Artenliste (Gehölze):
Bäume:
Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Betula pendula Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche
Robina pseudoaccia Robinie
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche
Tilia cordata Winterlinde
Obstbäume, alle Arten, vorzugsweise Hochstämme

Sträucher:
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Waldhaselnuß
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa pimpinellifolia Bibernellrose
Rosa rubiginosa Weinrose
Salix caprea Salweide
Sambucus racemosa Traubenholunder
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Echter Schneeball

12.3 Bei Neupflanzungen sind die entsprechenden Abstandsvorschriften von Versorgungsträgern bzw. durch
Nachbarrecht zu berücksichtigen.

12.4 priv. Gartenflächen (dazu zählen auch Vorgärten) als Schotter-bzw. Steinfelder sind grundsätzlich unzulässig.
Von dieser Regelung ausgenommen sind:
> Als "Priv. Park- und Erschließungszonen" festgelegte Bereiche (vgl Pkt. 4.6)
> sonstige Garagenzufahrten
> Hauszugänge und dem Haus direkt zugeordnete Terrassenflächen.

Hinweise

H1 Grundwasser / Starkregenereignisse
  1) Im Rahmen des Klimawandels kann es verstärkt zu Starkregenereignissen und in der Folge zu wild

abfließendem Oberflächenwasser o. Schichtenwasser bzw. stark schwankenden Grundwasserständen
kommen. Gebäude sind daher bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass in der Fläche
abfließender Starkregen nicht eindringen kann. Unterkellerungen sollten grundsätzlich in
hochwassersicherer Bauweise ausgeführt werden (Keller wasserdicht u. ggf. auftriebssicher, dies gilt auch
für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Installationsdurchführungen, etc.)

  2) Durch Baumaßnahmen und Geländeveränderungen darf im Hinblick auf wild abfließendes
Oberflächenwasser und in Überschwemmungssituationen, die Situation der Ober- und Unterlieger bzgl. des
Wasserabflusses nicht negativ verändert werden. § 37 WHG ist entsprechend zu berücksichtigen.

  3) Der Abschluss einer Elementarversicherung wird empfohlen

H2 Fahradabstellplätze
sind in ausreichender Anzahl, verkehrssicher und leicht zugänglich herzustellen. Im Bereich des
Geschosswohnungsbaus WA 1 sind Nebenanlagenflächen für Fahrräder dargestellt.

H3 Beleuchtung
Die Beleuchtung in den Außenanlagen ist in einer die Insektenwelt schonden Ausführung zu installieren.
Die Beleuchtung ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Es sind nach unten abstrahlende Leuchten und
intelligente Beleuchtungssysteme zu verwenden.

H4 Flächen für die Feuerwehr
sind auf den Grundstücken (insbesondere Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen usw. ) in ausreichender
Dimensionierung vorzusehen. Dabei sind mind. die Anforderungen der in Ausführung zu Art. 12 BayBO in
Bayern bauaufsichtlich eingeführten "Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr" einzuhalten.

H5 Geländeanpassungen
Geländeanpassungen sind zur Herstellung der Baufelder und Erschließungsanlagen zulässig.

H6 Duldung landwirtschaftlicher Emmissionen
Es wird darauf hingewiesen, dass von den landwirtschaftlichen Flächen sowie Hofstellen selbst bei
ordnungsgerechter Bewirtschaftung von Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen auszugehen ist. Unter
Umständen können diese auch sonn- und feiertags sowie vor 6:00 Uhr und nach 22:00 Uhr auftreten.

Diese sind von den Bewohnern zu dulden.

H7 Grenzabstände von Pflanzen /landwirtschaftlichen Grundstücken
Hinsichtlich möglicher Eingrünungen wird auf die Bestimmungen der Art. 47 und 48 AGBGB hingewiesen.

Das Aussamen von Schadpflanzen ist zu verhindern.

Gehölze, die höher als 2.0 m werden, müssen mind. 4,0 m von angrenzenden landwirtschaftlich genutzten
Flächen entfernt gepflanzt werden.

Für eine der Gehölz- bzw. Baumart entsprechende Entwicklung der Wuchsform bzw. der Krone sollte
dauerhaft durch fachgerechte Pflege gesorgt werden. Insbesondere Rückschnitte sollen fachgerecht
ausgeführt werden.

H8 Pflanzmaterial
Grundsätzlich sollte gebietseigenes Pflanzenmaterial verwendet werden.
Dies gilt bevorzugt für die Ortsrandzonen im Osten und im Süden.

H9 Bodendenkmäler
Eventuelle zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das BLfD oder die Untere
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

475,50

Art baul. Nutzung Vollgeschosse

Grundflächenzahl

Bauweise Haustyp

Geschossflächenzahl

Erklärung Nutzungsschablone

Böschung

H 10 Hinweise durch Planzeichen

H 10.1 Schnittlinien der Schemaschnitte

H 10.2 Höhenlinien in 1 Meter - Abstand (in m üNN)

H 10.3 Ableitung Oberflächenwasser

H 10.4 Bezeichnung  Gebäude

H 10.5 sonstige Beschriftungen

H 10.6 Vorschlag Gebäudestellung (mit Firstlinie)

H 10.7 mögliche Terrassenfläche (beispielhaft)

H 10.8 Treppenstufen im Gelände

priv. Keller

TG Tiefgaragen

14 Lärmschutz (gegen öffentlichen Verkehrslärm)

14.1 Passiver Lärmschutz
Alle dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräume der Baukörper auf den Parzellen  E1-E4 und an den

Westfassaden der Häuser H1, H3 u. H5 sind zur Sicherstellung ausreichend niedriger Innenpegel mit
schallgedämmten automatischen Belüftungsführungen/systemen/anlagen auszustatten. Deren

Betrieb darf in einem Meter Abstand Eigengeräuschpegel LAFeq ~ 20 dB(A) nicht überschreiten und muss
auch bei vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl
ermöglichen. Diese Maßnahme ist nicht erforderlich bei Schlafräumen, die zumindest über eine
Außenwandöffnung (z.B. Fenster, Türen) belüftet werden können, vor der der nachts anzustrebende
Orientierungswert nachweislich durch geeignete Maßnahmen (z.B. Gebäudestellung, Grundrissorientierung)
eingehalten ist.

14.2 Grundrissgestaltung
Die Wohnungsgrundrisse der Baukörper auf den Parzellen E1-E4 und an den Westfassaden Häuser H1, H3
u. H5 sind so zu organisieren, dass in den zur Orttangente orientierten Bereichen keine

Außenwandöffnungen (z.B. Fenster, Türen) zu liegen kommen, die zur Belüftung von dem Schlafen
dienenden Aufenthaltsräumen notwendig sind. Anderenfalls sind die betroffenen Räume zur

Sicherstellung ausreichend niedriger Innenpegel mit schallgedämmten automatischen
Belüftungsführungen/systemen/anlagen auszustatten. Deren Betrieb darf in einem Meter Abstand
Eigengeräuschpegel LAFeq ~ 20 dB(A) nicht überschreiten und muss auch bei vollständig
geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen.
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